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Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten zur Änderung des Artikel 56 der Verfassung 
des Landes Hessen (Recht auf Bildung) - 20/10508  

Sehr geehrter Herr Kaufmann, 
sehr geehrte Mitglieder des Hauptausschusses, 

zunächst möchten wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und Teilnahme an der 
mündlichen Anhörung am 11. Mai 2023 zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion der Freien 
Demokraten bedanken.  

Als Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulen in Hessen ist uns die Verankerung des 
Rechtes auf Bildung in der hessischen Landesverfassung ein Anliegen und wir unterstützen 
den Gesetzesentwurf daher ausdrücklich.  

Im Rahmen der pandemisch begründeten Schulschließungen hat sich das 
Bundesverfassungsgericht bereits mit dem Recht auf schulische Bildung beschäftigt und ein 
solches aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 auf der Grundrechtsebene hergeleitet. Ebenso ist das 
Bildungsrecht bereits in anderen Landesverfassungen verankert (beispielhaft Art. 128 
BayVerf, Art. 11 BW-V, Art. 8 NRW). Auch das Hessische Schulgesetz hält das Recht auf 
schulische Bildung in §1 ausdrücklich fest.  

Es erscheint daher nur folgerichtig, diesen elementaren Anspruch auch in der Hessischen 
Landesverfassung zu verankern und damit die Bedeutung des Bildungswesens 
hervorzuheben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Johannsen Dr. Steffen Borzner Dr. Falk Raschke 
Sprecherin AGFS Sprecher AGFS  Sprecher AGFS 
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